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Aufgrund des § 152 Abs. 2 Satz 1 des
Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975
(BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466),
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ermittlungsper-
sonen der Staatsanwaltschaft vom 26. Sep-
tember 2011 (GVBl. I S. 582) wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 Buchst. c wird aufgehoben.

bb) Als neue Nr. 2 wird eingefügt:

„2. bei der Forst- und Jagdver-
waltung des Bundes (Bun-
desanstalt für Immobilienauf-
gaben – Sparte Bundesforst)

a) aa) Forstoberamtsrätin-
nen und Forstober-
amtsräte,

bb) Forstamtsrätinnen
und Forstamtsräte,

cc) Forstamtfrauen und
Forstamtmänner,

dd) Forstoberinspektorin-
nen und Forstoberin-
spektoren,

ee) Forstinspektorinnen
und Forstinspekto-
ren,

ff) Forstamtsinspekto-
rinnen und Forst-
amtsinspektoren,

gg) Forsthauptsekretärin-
nen und Forsthaupt-
sekretäre,

hh) Forstobersekretärin-
nen und Forstober-
sekretäre,

ii) Forstsekretärinnen
und Forstsekretäre,

jj) Forstassistentinnen
und Forstassisten-
ten,

als Forstbetriebsbeamtin-
nen und Forstbetriebsbe-
amte im Außendienst,

b) Beschäftigte, die über ei-
ne abgeschlossene quali-
fizierte forstfach liche Aus-
bildung verfügen und im

forstlichen Außendienst
tätig sind,“

cc) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3

dd) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4 und
Buchst. a wie folgt gefasst:

„a) bei der Forst- und Jagdver-
waltung

aa) aaa) Forstoberamts-
rätinnen und
Forstoberamts-
räte,

bbb) Forstamtsrätin-
nen und Forst-
amtsräte,

ccc) Forstamtfrauen
und Forstamt-
männer,

ddd) Forstoberin-
spektorinnen
und Forstoberin-
spektoren,

als Forstbetriebsbeam-
tinnen und Forstbe-
triebsbeamte im Außen-
dienst,

bb) Beschäftigte des Lan-
desbetriebes Hessen-
Forst, welche die für
den Staatsdienst vorge-
schriebene forstliche
Ausbildung abgeschlos-
sen haben und im forst-
lichen Außendienst tätig
sind,“

ee) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 5

ff) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6 und
Buchst. b wie folgt gefasst:

„b)  als TV-H-Beschäftige einer
vergleichbaren Entgeltgrup-
pe angehören und mindes-
tens zwei Jahre in einer der
in dieser Verordnung be-
zeichneten Beschäftigten-
gruppen tätig gewesen sind,“

gg) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird nach der Angabe
„und nn“ ein Komma eingefügt
und die Angabe „und Buchst. c“
durch „Nr. 2 Buchst. a)“ sowie die
Angabe „Nr. 2“ durch „Nr. 3“ und
die Angabe „Nr. 3“ durch „Nr. 4“
ersetzt.

bb) In Nr. 3 und 4 wird die Angabe
„Nr. 2“ jeweils durch „Nr. 3“ er-
setzt.

cc) In Nr. 6 wird die Angabe „Nr. 3“
durch „Nr. 4“ ersetzt.

2. § 3 wird aufgehoben.
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3. Der bisherige § 4 wird § 3 und in Satz 2
wird die Angabe „2019“ durch „2026“ er-
setzt.
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Wiesbaden, den 5. November 2019

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z  

K ü h n e - H ö r m a n n
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Aufgrund des § 8 Abs. 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit § 33 Abs. 1 des Hessischen Kran-
kenhausgesetzes 2011 vom 21. Dezember
2010 (GVBl. I S. 587), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. September 2018
(GVBl. S. 599), verordnet der Minister für
Soziales und Integration:

§ 1

Landesbeirat Patientensicherheit,
Begriffsbestimmung

(1) Krankenhaus im Sinne dieser Verord-
nung ist das Krankenhaus nach § 2 des
Hessischen Krankenhausgesetzes 2011
vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I S. 587),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Sep-
tember 2018 (GVBl. S. 599).

(2) Das für das Krankenhauswesen zu-
ständige Ministerium bestellt zu seiner Bera-
tung und Unterstützung einen Landesbeirat,
der in grundsätzlichen Fragen der Patienten-
sicherheit zu hören ist. Insbesondere hat er
sich mit Fragen

1. der Patientensicherheit,

2. der Qualitätssicherung und 

3. des klinischen Risikomanagements 

in der stationären und sektorenübergreifen-
den Versorgung zu befassen.

(3) Der Landesbeirat setzt sich aus den
Mitgliedern und deren Vertreterinnen und
Vertretern nach Maßgabe des § 20 Abs. 2
Satz 1 des Hessischen Krankenhausgeset-
zes 2011 zusammen. Die Mitglieder des
Landesbeirats benennen ihre Vertreterinnen
und Vertreter sowie deren Stellvertreterinnen
und Stellvertreter dem für das Krankenhaus-
wesen zuständigen Ministerium.

(4) Eine Patientenvertreterin oder ein Pa-
tientenvertreter gehört dem Landesbeirat mit
beratender Stimme an. Die Patientenvertre-
terin oder den Patientenvertreter sowie de-
ren Stellvertreterin oder deren Stellvertreter
bestimmt das für das Krankenhauswesen
zuständige Ministerium. Zusätzliche sach-
kundige Personen können im Einzelfall von
dem für das Krankenhauswesen zuständi-
gen Ministerium hinzugezogen werden, so-
fern dies für die Wahrnehmung der Aufga-
ben des Landesbeirats erforderlich ist.

(5) Vorsitz und Geschäftsführung des
Landesbeirats obliegen dem für das Kran-
kenhauswesen zuständigen Ministerium.
Dessen Vertreterinnen und Vertreter haben
kein Stimmrecht.

(6) Das für das Krankenhauswesen zu-
ständige Ministerium beruft den Landesbei-
rat zu seinen Sitzungen ein.

(7) Der Landesbeirat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

(8) Die Sitzungen des Landesbeirats sind
vertraulich.

§ 2

Patientensicherheitsbeauftragte

(1) Das Krankenhaus bestellt mindestens
eine Patientensicherheitsbeauftragte oder
einen Patientensicherheitsbeauftragten, die
oder der direkt an die Leitung des Kranken-
hauses berichtet.

(2) Die Bestellung erfolgt durch die Lei-
tung des Krankenhauses.

(3) Die oder der Patientensicherheitsbe-
auftragte ist hinsichtlich ihrer oder seiner Tä-
tigkeit unmittelbar gegenüber der Leitung
des Krankenhauses verantwortlich.

(4) Die oder der Patientensicherheitsbe-
auftragte muss über eine Qualifikation auf
dem Gebiet des Klinischen Risikomanage-
ments verfügen, die durch eine Fortbildung
in einem Umfang von mindestens 20 Stun-
den nachgewiesen wird.

(5) Die oder der Patientensicherheitsbe-
auftragte hat jährlich an Fortbildungsveran-
staltungen im Umfang von acht Stunden auf
dem Gebiet der Patientensicherheit oder
des klinischen Risikomanagements teilzu-
nehmen.

(6) Die oder der Patientensicherheitsbe-
auftragte wird unter Angabe ihrer oder seiner
Qualifikation dem für das Krankenhauswe-
sen zuständigen Ministerium benannt.

§ 3

Aufgaben der oder des 
Patientensicherheitsbeauftragten

Aufgaben der oder des Patientensicher-
heitsbeauftragten sind insbesondere

1. Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der
Sicherheitskultur im Krankenhaus,

2. Mitwirkung bei und Koordinierung der
Entwicklung und Implementierung von
Maßnahmen zur Erhöhung der Patien-
tensicherheit,

3. Beurteilung der klinischen Risiken für das
Krankenhaus insgesamt und für die ein-
zelnen Organisationseinheiten unter Be-
teiligung der jeweils Verantwortlichen und
Beauftragten,

4. Vorbereitung des Berichts nach § 4 
Abs. 1,

5. Bearbeitung der Anfragen nach § 5.

Die Risikobeurteilung nach Nr. 3 umfasst
das systematische Erkennen, Bewerten, Be-
wältigen und Überwachen von klinischen Ri-
siken. Für diese Risikobeurteilung sind Infor-
mationen aus Qualitätsmanagementinstru-
menten zu nutzen, insbesondere aus den
Fehlermeldesystemen und dem Beschwer-
demanagement.

Patientensicherheitsverordnung
(PaSV)*)

Vom 30. Oktober 2019

*) FFN 34-79 
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§ 4

Berichtspflichten

(1) Das Krankenhaus übermittelt dem für
das Krankenhauswesen zuständigen Minis-
terium mindestens einmal jährlich einen Be-
richt zur Patientensicherheit. Die Berichter-
stattung dient

1. der Information des Ministeriums über
den Stand der Sicherheit der medizini-
schen Versorgung der Patientinnen und
Patienten in Krankenhäusern und

2. der Identifizierung von Themen oder
Schwerpunkten zur Verbesserung der
Patientensicherheit.

Das für das Krankenhauswesen zuständige
Ministerium kann unter Beteiligung des Lan-
desbeirats nähere Vorgaben zu Inhalt, Um-
fang, Häufigkeit und Format des Berichts
machen.

(2) Die Berichte sind vertraulich. Inhalte
der Berichte können dem Landesbeirat in
anonymisierter Form zur Verfügung gestellt
werden.

§ 5

Auskunftspflicht

Das Krankenhaus ist verpflichtet, auf Ver-
langen des für das Krankenhauswesen zu-
ständigen Ministeriums Auskunft zu Fragen
der Patientensicherheit, der Qualitätssiche-
rung und des klinischen Risikomanagements
zu erteilen.

§ 6

Übergangsvorschrift

Die Angabe der Qualifikation nach § 2
Abs. 4 hat spätestens drei Jahre nach In-
krafttreten dieser Verordnung zu erfolgen.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer
Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2024 außer Kraft.

Wiesbaden, den 30. Oktober 2019

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

K l o s e
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